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Ihr Notar:

Egal ob Vorsorgevollm
acht, Betreuungs- oder Patientenverfü-

gung. Verlassen Sie sich nicht auf vorgefertigte Form
ulare, auf

denen Sie angeblich nur noch unterschreiben m
üssen. Die

m
eisten dieser Vordrucke enthalten statt der notw

endigen
exakten Angaben nur leere W

orthülsen, die Ihnen und Ihren
Angehörigen im

 Ernstfall nicht w
eiterhelfen.

Gehen Sie deshalb rechtzeitig zum
 Notar und besprechen Sie

m
it ihm

 in aller Ruhe Ihre W
ünsche und Vorstellungen. Er w

ird
Ihnen sagen, w

as geht und w
as sinnvoll ist. Am

 Schluss w
ird

er für Sie alles w
asserdicht form

ulieren. Denn das ist das
W

ichtigste: Je klarer und eindeutiger eine Verfügung oder
eine Vollm

acht form
uliert ist, um

 so reibungsloser können
Ihre Interessen später durchgesetzt w

erden.

Und der Notar sorgt auch dafür, dass Ihre Verfügung im
 Ernstfall

sofort erm
ittelt w

erden kann. So unterhält die Bundesnotar-
kam

m
er ein zentrales elektronisches Register, in das Sie auch

Ihre Vorsorgevollm
acht oder Betreuungsverfügung einstellen

lassen können. So ist sichergestellt, dass das Vorm
undschafts-

gericht von Anfang an Ihre Anordnungen und W
ünsche berück-

sichtigt.

Und bei einem
 Gespräch m

it Ihrem
 Notar w

erden Sie m
erken,

dass guter Rat gar nicht so teuer ist, w
ie Sie vielleicht verm

uten.
Ihr Notar sagt Ihnen gerne, w

as eine Vorsorgevollm
acht oder

eine Patientenverfügung kostet. Dabei fällt für eine um
fassende

und individuelle Beratung kein Cent extra an. Grund genug,
m

it Ihrem
 Notar zu sprechen – oder?
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In Ihrer N
ähe finden Sie einen N

otar, der
Sie gerne zu allen Fragen rund um

Vorsorgevollm
acht, Betreuungs- und

Patientenverfügung berät.

Inform
ieren Sie sich rechtzeitig und

um
fassend – bevor es zu spät ist.

Die Notarkam
m

er Brandenburg inform
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N
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M
it einer Vorsorgevollm

acht schaffen Sie Klarheit - für sich
und Ihre Angehörigen. Denn nach den gesetzlichen Bestim

m
ungen

ist eine gerichtlich angeordnete Betreuung nicht m
ehr erforderlich,

w
enn Ihre Angelegenheiten ebenso gut durch einen Bevollm

äch-
tigten erledigt w

erden können. Jederm
ann darf eine Person

seines Vertrauens bevollm
ächtigen, in seinem

 Sinne zu handeln
und für ihn zu entscheiden, falls er dazu nicht m

ehr in der Lage
ist. Das können z. B. die Ehefrau oder nahe Angehörige sein.

W
elche Angelegenheiten durch den Bevollm

ächtigten für Sie
geregelt w

erden sollen, richtet sich nach Ihrer Lebenssituation
und Ihren W

ünschen. Sie allein bestim
m

en, ob der Bevollm
ächtig-

te nur die alltäglichen Geschäfte oder Ihre gesam
ten finanziellen

Angelegenheiten regeln soll. Außerdem
 können Sie m

it der Voll-
m

acht Pflegeanordnungen treffen und w
eitere Aufgaben z.B. bei

der m
edizinischen Betreuung festlegen.

Im
 Einzelfall kann es sich em

pfehlen, zu bestim
m

en, dass die
Vollm

acht über den Tod hinaus gelten soll. Dadurch bleibt der
Bevollm

ächtigte w
eiter handlungsfähig bis ein Erbschein vorliegt.

Dies kann die Nachlassabw
icklung unter Um

ständen erheblich
erleichtern. Bei der richtigen Abfassung der Vollm

acht berät Sie
gern der Notar.
Erbschaftsregelungen treffen Sie dagegen gesondert in einem
Testam

ent. Auch hierbei hilft Ihnen der Notar.
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Sollten Sie niem
anden kennen, dem

 Sie eine Vollm
acht erteilen

w
ollen oder w

enn Sie eine gerichtliche Kontrolle bei der Regelung
Ihrer Angelegenheiten vorziehen, können Sie eine Betreuungs-
verfügung errichten.
In dieser können Sie z. B. erklären, w

er Sie betreuen darf oder
w

er auf keinen Fall als Betreuer in Betracht kom
m

t. Vor allem
legen Sie fest, w

ie Sie betreut w
erden w

ollen und w
as bei der

Gestaltung Ihres täglichen Lebens zu beachten ist. Sie erklären
z. B., ob Sie eine Unterbringung in einem

 Heim
 w

ünschen oder
strikt ablehnen und w

elche Vorgaben bei einer m
edizinischen

Behandlung zu beachten sind. Der Notar sorgt dafür, alles in die
richtige Form

 zu bringen.
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Ans Bett gefesselt, nur noch von M
aschinen am

 Leben gehalten
und unfähig, ein Ende der Behandlung zu verlangen. Für viele
ist dies eine beunruhigende Vorstellung.
Die m

eisten M
enschen haben klare Vorstellungen darüber,

w
as geschehen soll, falls bei schw

eren Erkrankungen oder
Unfällen die Grenzen m

edizinischer Hilfe erreicht sind. W
enn

aber ein solcher Fall eintritt, können derartige W
ünsche in der

Regel nicht m
ehr den Ärzten gegenüber geäußert w

erden.

In einer Patientenverfügung legen Sie vorab fest, w
ie viel

m
edizinische Versorgung Sie haben m

öchten, w
enn Sie schw

er
und aussichtslos erkrankt sind. Sie können z. B. erklären, dass
Sie einen m

enschenw
ürdigen Tod w

ünschen und ärztliche
M

aßnahm
en ablehnen, die lediglich Ihr Leiden verlängern.

Dann ist es den M
edizinern erlaubt, ihr Behandlungsziel zu

ändern: Statt Lebensverlängerung und Apparatem
edizin geht

es dann um
 Schm

erz- und Beschw
erdelinderung.

Dies hat erst jüngst der Bundesgerichtshof in einer Entscheidung
bestätigt: Die W

ürde des M
enschen gebiete es, sein in einw

il-
ligungsfähigem

 Zustand ausgeübtes Selbstbestim
m

ungsrecht
auch dann noch zu respektieren, w

enn er zu eigenverantw
ort-

lichen Entscheidungen nicht m
ehr in der Lage sei. Sei für den

Patienten ein Betreuer bestellt w
orden, so habe dieser dem

Patientenw
illen gegenüber Arzt und Pflegepersonal Ausdruck

und Geltung zu verschaffen, nachdem
 zuvor das Vorm

und-
schaftsgericht einen Abbruch lebensverlängernder M

aßnah-
m

en genehm
igt habe.

Aus der Patientenverfügung m
uss aber eindeutig hervorgehen,

dass Sie sich über die m
edizinische Situation und rechtliche

Bedeutung Ihrer Erklärung um
fassend inform

iert haben. Dafür
sorgt der Notar.
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W
ir m

öchten Sie nicht beunruhigen. Aber w
as ist eigentlich,

w
enn Ihnen m

orgen etw
as passiert?

Ein Unfall. Oder eine plötzliche Erkrankung, die dazu führt, dass
Sie nicht m

ehr selbst handeln und Entscheidungen treffen können.

W
er regelt eigentlich Ihre Verm

ögensangelegenheiten, w
enn Sie

selbst handlungsunfähig im
 Krankenhaus liegen? W

er verhandelt
m

it Banken, Institutionen und Behörden, w
enn Sie es nicht m

ehr
können? Und …

 w
er bestim

m
t, w

ie Ihre ärztliche Behandlung
aussehen soll, w

enn Sie bew
usstlos im

 Kom
a liegen?

Ehegatten, Eltern oder Kinder bekom
m

en allenfalls Auskunft über
den Gesundheitszustand. Für Sie handeln dürfen sie dagegen
nicht. Vielm

ehr w
ird in einem

 derartigen Fall das Vorm
undschafts-

gericht einen gesetzlichen Betreuer für Sie bestellen. Das kann
dauern. Und w

er w
ird das sein? Ein Verw

andter, ein Freund oder
ein Frem

der? W
ie w

ird er sich entscheiden? Für eine riskante
O

peration oder dagegen? Für häusliche Pflege oder für ein
Pflegeheim

? W
ird er Ihr Haus verkaufen, w

enn Sie in ein Heim
m

üssen?


